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 Nr. 2023/1648  

 

HEKS Geschäftsstelle Aargau/Solothurn, 4500 Solothurn: Beitrag aus dem Swisslos-
Fonds an die soziale und gesundheitliche Beratung der Rechtsberatungsstelle für 
Asylsuchende Solothurn 2023 
  

1. Erwägungen 

Die HEKS Geschäftsstelle Aargau/Solothurn, Solothurn, ersucht um einen Beitrag aus dem Swiss-
los-Fonds an die soziale und gesundheitliche Beratung der Rechtsberatungsstelle Solothurn (Re-
baso) für das Jahr 2023. Seit dem 1. März 2019 ist die Rebaso eine vom Staatssekretariat für Mig-
rationen (SEM) akkreditierte Rechtsberatungsstelle. In dieser Funktion übt sie die Rechtsbera-
tung und Vertretung von Asylsuchenden aus, welche ihr im erweiterten Verfahren zugewiesen 
werden. Die Tätigkeit der Rebaso geht aber über die Rechtsberatung hinaus. Sie beratet und un-
terstützt die Asylsuchenden auch bei sozialen und gesundheitlichen Fragen, trägt dazu bei, dass 
die Gesellschaft zum Thema Asyl sensibilisiert wird und vernetzt die Asylsuchenden mit anderen 
Institutionen wie Ärztinnen und Ärzten und Spitälern. Zur sozialen und gesundheitlichen Bera-
tung gehören das Führen von Erstgesprächen, Familienzusammenführungen, Kantonswechsel-
gesuche sowie Chancenbeurteilungen im Zusammenhang mit einem negativen Entscheid. Diese 
erweiterten Aufgaben werden nicht durch die SEM-Pauschale abgedeckt. 

2. Beschluss 

2.1 Der HEKS Geschäftsstelle Aargau/Solothurn, Solothurn, wird an die soziale und 
gesundheitliche Beratung der Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende Solothurn für 
das Jahr 2023 ein Beitrag von Fr. 5'000.00 aus dem Swisslos-Fonds zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 3 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 
und erlischt nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 In den Werbeunterlagen ist mit dem Logo Swisslos-Fonds auf das Engagement des 
Swisslos-Fonds des Kantons Solothurn hinzuweisen. Das Logo ist unter so.ch/swisslos-
fonds abrufbar. 
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2.4 Die Abteilung Swisslos-Fonds ist ermächtigt, den Beitrag nach Erhalt einer 
Schlussabrechung sowie einer Rechnung mit Einzahlungsschein, auf Antrag des Amts 
für Gesellschaft und Soziales zulasten des Kontos Swisslos-Fonds (Auftrag 83591) 
anzuweisen. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Verteiler 

Abteilung Swisslos-Fonds gem/012020 (kein Papierversand) 

Amt für Gesellschaft und Soziales, Soziale Leistungen 
HEKS Geschäftsstelle Aargau/Solothurn, El Uali E. Said, Rossmarktplatz 12, 4502 Solothurn 


